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Amtlicher ThsilJ
A. Bekanntmachungen des Landrathsx

No. 236l Namslau, den 11. Juni 1889.
Wie ich und! durch Jnaugellschsintluhtne iiberzerigh haben sich die Wasserpflanzen in der

Weide derart entwickelt, daß eine Yluskrantrtkig dringend nothwendig erscheint, um der Versandung
und Verschlammung des Flußbettes nach Möglichkeit vorzubeugen. Jnsbesondere ist dies der Fall
auf der Strecke von der Niedermiilile oberhalb bis Jqkpbsdqkf Und okdne ich für diese» Theil
der Weide vom 15. d. Süß. ab eine griindliche Auskrautttng an. Ein Ablassen des Wassers
Seitens der Müller ist nicht erforderlich.

Zum Auskrauten sind nur Personen zu bestellen, welche diese Arbeit thatsächlich mit Erfolg
vorzunehmen geeignet erscheinen. Die Herren Guts: und Gemeindevorsteher der betheiligten Bezirke
wollen persönlich an Ort und Stelle die Arbeiten leiten und dafür Sorge tragen, daß die abge-
hauenen Pflanzen aus dem Wasser herausgeschafft werden.

Bis zum 20. Juni er. muß die Auskraututig beendet sein. Nicht genügend geräumte
Stellen werde ich auf Kosten der Verpflichteten nachträglich nochmals räumen lassen.
No« 2371 Breslau, den 24. Mai 1889.

Bekanntmachun g.
Die vor! den THCTIUEHMSVU der Provinzial-Land-Feuer-Societät nach § 25 des Reglements

für das erste Halbjahr 1889 zu leistenden ordentlichen JmmobiliawVersicherungs-Beiträge in Höhe
eines 21J2fachen Simplums sind nach jener Bestimmung vom 1. bis 31. Juli an die Orts-Erheb«
zu zahlen nnd von diesen an die betreffende Kreis-Kasse abzuliefern. Nach Ablauf dieser Frist müß-
ten etwaige Rückstande durch Exekution eingezogen, auch, wenn letztere erfolglos sein sollte, die be-
treffende Versicherung gelöfcht werden. i

Die OrtserhebewTantieme kann der Kreiskasse angerechnet werden, wenn die Beiträge in
der betreffenden Qrtscbaft ohne Reste eingegangen sind. »

Ueber die Zulässigkeit eines theilweisen Erlasses der Beiträge pro 1889 wird wie früher
zu Ende des Jahres befunden werden.

Die Provinzial-Land-Feuersocietäts-Direktion.  gez.! Winkleu
Namslau, den 11. Juni 1889.

Juden: ich vorstehende Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß
die Orts-Erheber bezüglich etwaiger Rückstände bei Ablieferung der Feuer-Societäts-Beiträge im
Monat Juli er. ein Restverzeichniß in duplo der Königlichen Kreis-Kasse hierselbst vorzulegen haben.
No. 2381 Namslau, den 5. Juni 1889.

Die auf der Reichthal-Kempen�er Kreis-Chaussee in Sgorsellitz belegene Hebestelle kommt
« Dienstag den 18. Juni er. Vormittags 10 Uhr i

im Kreis- Ausschuß- Bureau hierselbst auf 23/4 Jahre vom 1. Juli d. J. ab, zur Verpachtung
Bietungscaritiori 300 Mk» Hebebefugniß für 1 Meile. Nähere Auskunft im Bureau des Kreisausschusses
No« 2391 Namslau, den 11. Juni 1889.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 13. Januar 1886 Stück 2 Nr. 9
veranlasse ich die Ntagisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises, die Nachweisungen der
wegen KlassensteuersRückständen erfolgten Mahnungen und Zwangsvollstreckungen für die Monate
April, Mai und Juni er. bis spätestens den 27. d. Mts hierher einzureichem widrigeufalls kosten-
pflichtige Abholung erfolgen müßte. i
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No. 2401 Breslau, den 25. Mai 1889.
Unter Bezugnahme auf die Verfügungen vom 23. Januar und 5. März v. Js. �

11. XIV. 149 und 555 �� wird mitgetheilt, daß der Herr Minister des Jnnern zur Verhütung
hervorgetretener Mißbräuche, im Einverständnisse mit den ressortmäßig betheiligten Herren Ministern
die Bestimmung getroffen hat, daß die für die Einfuhr von Waaren aus Deutschland nach Rumänien
zur Anwendung gelangenden Ursprungszeugnifse, insofern es sich um Waaren handelt, welche, von
auswärts herftammend, durch  Entrichtung des deutschen Eingangszolles nationalisirt sind, nicht
in duplo, sondern jedesmal nur in einem Exemplare und nach vorgängiger Beibringung der betref-
fenden Originalzollquittung ausgefertigt werden dürfen.

Kgi. Regierungs-Pråsident. J. V.:  gez.! Dr. v. Strauß.
Namslau, den 6. Juni 1889.

Vorstehende Regierungs-Verfügung theile ich den städtischen Polizei-Verwaltungen und
Herren Amtsvorstehern des Kreises unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügungen vom
12. Februar  Stck. 7 No. 61! unb 12. März 1888  Stck. 11 No. 110! zur Kenntnißnahme ergebenst mit.
No« 2411   Namslau, den 11. Juni 1889.

Nach § 36 des Gerichts-Verfassungs-Gesetzes vom 27. Januar 1877 haben die Magisträte,
Guts- und Gemeinde-Vorstände alljährlich ein Verzeichniß der in ihren Bezirken wohnhaften Per-
sonen, welche zu dem Amte eines Schöffen resp. Geschworenen berufen werden können, aufzustellen.

Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des
Kreises hierdurch auf, mit Aufstellung dieser Verzeichnisse �- Urlisten � nunmehr vorzugehen und
dieselben im Monat Juli er. eine Woche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen. Vorher ist
jedoch Zeit und Ort der Auslegung in ortsüblicher Weise bekannt zu machen mit dem Bemerken,
daß während der Dauer der Auslegung gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Urlisten Ein-
sprüche erhoben werden können.

Die Urlisten sind nach dem umstehenden Schema aufzustellem jedoch hat die Ausfüllung der
Spalte 6 erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle namentlich die Bemerkungen
über das Vorhandensein von Ablehnungsgründen und eingegangenen Einsprüchen zu machen sind.

Jn die Urliste sind nicht aufzunehmen:
I. Personen, welche nicht Deutsche sind.
2. Personen, welche die Befähigung zum Schöffen resp. Geschworenen in Folge strafgerichtlicher

Verurtheilung verloren haben.
3. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens eröffnet ist, das die Ab-

erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter
zur Folge haben könnte. i

4. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten das dreißigste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

5. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränktsind
6. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten noch nicht 2 volle Jahre in der Ge-

meinde wohnen.
7. Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können.
8. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetze jederzeit einstweilig in den Ruhestand ver-

setzt werben können. » «
9. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft

10. Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte
11. Religionsdiener.
12. Volksschullehrer.
13. Dem activen Heere oder der Marine angehörige Militairpersonen
14. Personen, welche für sich oder ihre Familien Armenunterstützungen aus öffentlichen Mitteln

empfangen oder in den drei legten Jahren empfangen haben.
15. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu dem Amte eines Schöfsen resp.

Geschworenen nicht geeignet sind.
16. Dienstboten.

Bei Aufstellung der vorjährigen Urlisten haben mehrfach die vorhandenen Bestimmungen
nicht genügende Beachtung gefunden. Jch erwarte daher bei Aufstellung der diesjährigen Listen,
daß in denselben alle diejenigen Personen Aufnahme finden werden, denen keine der vorstehend unter
No. 1�-16 genannten Gründe entgegenstehen. Amts-, Guts- und Gemeinde-Vorsteher gehören nicht
zu den unter No. 10 genannten Vollstreckungsbeamten und sind daher in die bezüglichen Listen
ebenfalls aufzunehmen.

Bei Personen, welche sich nach dem »Ermessen der Guts- und Gemeinde-Vorstände nicht zu
dem Amte eines Schöffen und Geschworenen eignen, z. B. bei denjenigen, welche deutsch weder lesen
noch schreiben können u. s. w., sind in Colonne ,,Bemerkungen« entsprechende Notizen zu machen.
Die Entscheidung jedoch über die Qualifikation zu dem Schöffen- und Geschworenen-Amte steht
lediglich dem Ausschusse zu.
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Schließlich bemerke ich, daß auch in dem Falle, wenn geeignete Personen nicht vorhanden
sind, eine Urliste aufgefüllt und nach erfolgter Auslegung mit der bezüglichen Bescheuiigikng versehen

de .wer n mNEch Ablauf der einwöchentlichen Einspruchszeit sind die Urlisten mit den etwa eingegan-
genen Einsprüchen und zwar spätestens bis zum 1. September er. dem Königlichen Amtsgericht
hierfelbst einzureichen

U r l i st e
der in der Gemeinde  dem Gutsbezirk! . . . . . . . . wohnhaften Personen, welche zu dem Amte

eines Schöffen oder eines Geschworenen berufen werden können.

Lan: V o r - Lebensalter

fende und Beruf. Wohnort. nach Bemerkungen.
No. Z u n a m e. Jahren.

Daß die vorstehende Urliste eine Woche
lang und zwar in der Zeit vom . . . .
bis einschließlich . . . . in der Gemeinde
 im Gutsbezirh . . . . . . und zwar im
. . ._ . . . . . . . . . . zu Jedermanns
Einsicht ausgelegen hat und daß vorher
der Zeitpunkt und der Ort der Auslegung
in ortsüblicher Weise bekannt gemacht
worden ist, bescheinigt hiermit

.....,den...ten.....188 
Der Gemeinde-  Guts-! Vorstand.

No. 2421 Namslau, den 8. Juni 1889.
Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß die Kirchenbücher der erledigten Pfarrei

Strehlitz vorläufig im Landrathsanite asservirt werden und daher Anträge auf Ertheilung von
Kirchenbuch-Auszügen bis auf Weiteres hierher zu richten sind. g

No· 2431 Namslau, den 11. Juni 1889.
V e r e i d e t :

der Stellenbesitzer Johann Mokros zu Strehlitz 111 als Schöffez
der Stellenbesitzer Gottlieb Diugethal zu Hönigern als Gemeindeexecutor.

No. 244] Namslau, den 31. Mai 1889.
Termine zur Schutzpocken-Jmpsung.

Für Honnasend den 15. Juni cY.:
Jmpfpflichtigen von Proschau zur Jmpfung in Proschau, Nachmittag 3 Uhr.
Geimpften von Wallendorf und Dziedzitz zur Revision in Wallendorß 11 Uhr.
Geimpften von Noldau, Vachowitz, Erdmannsdorf und Sophienthal zur Revision in Noldau, 21/4 Uhr.
Jmpfpflichtigen von Steinersdorf, Friedrichsberg und Johannsdorf zum Jmpfen in Steinersdorf, 31/2 Uhr.
Jmpfpflichtigen von Sterzendorf zum Jmpfen, 43/4 Uhr.

Für Mittwoch den 19. Juni cr.:
Jmpfpflichtigen von Lorzendors zur Jmpfung in Lorzendorf, Nachmittag 4 Uhr.
Geimvften von Dammer zur Revision, 3 Uhr.
Geimpften von Sterzendorf zur Revision, 43/4 Uhr.
Geimpften von Steinersdorf, Friedrichsberg und Johannsdorf zur Revision in Steinersdorf, 51/2 Uhr.

Für Honnatiend den 22. Juni cr.:
Sämmtliche Geimpften von Proschau zur Revision in Proschau, Nachmittag 3 Uhr.

Für gdiittwoch den 26. Juni er.-
Sämmtliche Geimpften von Lorzendorf zur Revision in Lorzendorf, Nachmittag 4 Uhr.

Für Honnabend den 29. Juni cr.:
Sämmtliche Jmpfpflichtigen von Groß- und Kleimfgennersdorf sowie von Polkowitz und die 12jährigen von Herzberg

zur Jmpfung in Groß-Hennersdorf, Nachmittag 4 Uhr. .
Für guittwoch den 3. Juki er.-

Sämmtliche Jmpfpflichtigen von Schmograu zur Jmpfung in Schmograu, Nachmittag 3�/2 Uhr.
Für Jonnabend den 6. Juli er.-

Revisiont sänzzmålächer Geimpften von Groß- und Klein Hennersdorf sowie von Polkowitz in Groß-Hennersdorf, Nach-
mit ag r.

Unter den ausgeführten Ortschaftsnarnen ist stets der betreffende Guts« und Gemeindebezirk zu verstehen·
Hierbei mache ich auf §§ 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874  R.-Ges.-Blatt 1874 S. 31! wiederholt
mit dem Bemerken aufmerksam, daß:

I. Eltern, Pflegeeltern und Vormündey welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden Nachweis, daß die
Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist, zu
führen unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark;
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2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohleiien ohne gesetzlichen Grund und trog
erfolgter amtlicher Aufforderung der Jnipfung oder der ihr folgenden Gestellung  § 5! entzogen geblieben sind,
mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen und

3. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, § 7 und durch § 13 a. a. O. ihnen auferlegten
Verpflichtung nicht nachkommen, mit Geldbuße bis zu 100 Mark

bestraft werden.
Die städtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeindevorsteher ersuche rein. veranlasse ich, unter Hin-s

weis auf § 20 des Jmpfregulativs vom 4. Januar 1875  Auß. Beilage zu No. 9 des Amtsblattes pro 1875! die
Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen minde-
stens 8 Tage vorher durch Circular vorzuladen und ihnen dabei benierklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpf-
gesetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern und Vorniündey deren Kinder oder Pflegebefohlene ohne gesetzlichen
Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben
find, mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und daß nach § 22 des Jmpf-
regulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Eircular ist von den Vorgeladenen zum Zeichen der
Kenntnißnahme unterschriftlich zu vollziehen und von dem insinuirenden Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse
zu bescheinigen.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs noch besonders aufmerksam, wonach:
a. die Gemeindes bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten bei Qrdnungsstrafe verpflichtet sind,

den öffentlichen Jmpf- und Revisionsterminen persönlich beizuwohnen, im Behinderungsfalle aber einen Gerichts-
mann mit der Stellvertretung zu beauftragen,

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person. dem Bezirksarzte zur Seite
stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen haben,

o. die Gemeinde- und bezw. Guts-Vorsteher und Polizei-Verwalter in den Stiidten oder deren Stellvertreter bei
Ordnungsftrafe gehalten sind, s

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund
und trug erfolgter amtlicher Aufforderung der Jnipfung oder der ihr folgenden Revision entzogen geblieben
sind, am Schlusse des Termins sofort au notiren und dem betreffenden Amts-Vorsteher zur Bestrafung
ungesäumt anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Liste zu bescheinigen. Die Duplikate der Jmpf-
listen sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.
Gleichzeitig bringe ich die Verhaltungs-Vorfchrift»en für die Angehörigen der Jmpslinge

behufs genauer Beachtuisg hierunter zum Abdruck.
1. Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphteritis, Croup, Keuchhusteu, Flecktyphus, rosenartige Eiitzündungen oder die natürlichen
Pockeu herrschen, dürfen die Jmpflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die Kinder müssen zum Jmpftermiue mit rein gewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden. · _ _ _ti f� Psi§ch:k. Auch nach dem Jmpfen ist möglichst große Reinhaltuug des Jmpflings die wich-
, g e i .

"4. Wenn das tägliche Baden des Juipfliugs nicht ausführbar ist, so versäume man
wenigstens die tägliche sorgsättige Abwaschung nicht. »

5. Die Nahrung des Kindes bleibt unverandert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide

im Hochsommer nur die heissesten Tagesstunden und die direkte Sonnenhitza l
7. Die Jmpfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, Zerkraheu

und vor eschmutzung zu bewahren. Die Hemdarmel müssen hinreichend weit sein, damit sie
nicht durch Scheuern die Jmpfstellen reizen. _ _ _

8. Nach der erfolgreichen Jmpsung zeigen sich· vom vierten. Tage ab kleine Bläschen,
welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter müßigem Fieber vergrößern und zu er
habenen, von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben ent-
halten eine klare Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben beginnt. Vom zehnten bisiklöåsteilif Fluge beginnen die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknem der nach 3-4 Wochen vone a ä t. i

Die Entnahme von Lhmphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt
dem Kinde keinen Nachtheih Wird sie unterlassen, so pflegen sich die Pocken von selbst zu öffnen.

§ 9. Bei regelmäfzigem Verlaufe der Jmpfpocken ist ein Verband überflüssig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen sollte oder wenn die
Pocken sich öffnen, so umwickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch
besser mit Vaseline bestrichenen kleinen Leinwandläppchem a

Bei jeder erheblichen, nach der Jmpsung entfteheuden Erkrankung ist ein Arzt zuznziehen.
10. An einem im Jmpftermin bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Impslinge

ur Nach chau. Dieselben erhalten, wenn die Empfang Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpf-
chein. Der letztere ist sorgfältig zu verwahren.

§ 11. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung oder weil
in dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht  § l�!, nicht in das Impflokal gebracht werden-so binnen die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am Termintage dem Impfarzte an,
zuze gen.

Der Königliche Landrath und Vorsitzeude des Kreis-Ausschusses.
  Willert
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Die auf den Stationen Nassadel, Dammey Carlsruhe, Warum, Jellowa, Königshuld und
Klein-Kottorcz der Nebenbahu NamslaipQppeln besindlichen

Lagerpläye �M
sollen vom 1. August 1889 ab verpachtet werden.Angebote sind portofrei, versiegelt und mit
entsprechender Aufschrift versehen bis zum 24. Juni d. J. Vormittags 11 Uhr an uns
einzureichew

Planzeichnungen und Bedingungen können vorher in unserem Amtszimmer Nr. 9 eingesehen
oder gegen Einsendung von 30 Pf. für jede Station von uns bezogen werden.

Königliche-S Giseabafiwsljzeiviebsanii Eipopeia.

Verweigerung.
Am Freitag den l4. d. Mts.

Nachmittag 3 Uhr
werde ich in Giilchen auf dem Platz vor dem
WenzePschen Gasthause

1 Pferd, Lucis-Mute, circa 7j»ii»tirig,
1 Pferd, braune Stute, ca. llxalitig
röffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung
versteigem �Vviese�

Giericbtßbollgieber.

ßmangsnerftetgerung.
 Dienstag den l8. Juni er.

. Nachmittags 3 Uhr
werde ich zu Reichthal auf dem Ringe

2 Getreidemähmasrhinem
l breite fast neue Drillmaskhinh

l Ratttnffelljacfmaichine, 
1 Rennschlitten

öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung
«verkaufen.fz s sohtnjJjzy

Königlicher Gerikhtsvvlliziehen

W; Ø
   CÆHAZJJÆ

p; Goldene/Flammen.- Wien/«Yäß, liazuwaer/«Päß, Bnissel/Iäää
. · Ostende; i888.

Por  &#39; Waßmzn/ ggf dem/ g
mit J? Filialen üuBcdmJ/mnburg Bmrlaw �an/qürWM
 Leipzig, Hannover, Düse�
Prag, Cö/wnlzagenx sowie allanxllaanqzlälzzn 3496m: m Hollands

Sanitätsweine ersten Ranges
Porto, Sherry, Madeira, Marsala, Malaga, Tarragona, Vermouth,

Cognac etc.in V« u. 72 F1.
Frühstücks- und Dessert-Weine. "&#39;� E»

F

Hugo
Ranke-

"ßlln/J� « « und-

��adzenx, Mündwm WimNiederlage für
Namslau

äwangäverßaigerung.
Montag den 17. Juni er.

Vormittags 1072 Uhr
werde ich zu Namslan , polnische Vorstadt,
am Hause des Gastwirths Herrn Kabus

eine in gutem Zustande und jeder An-
forderung genügende eomplette Loko-
mobile � 5Bferbeftait! sowie dazu einen
Dreschkasten

öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Zahlung
verkaufen. sghmidt�

Königlicher Gerichtsvollzieher.
siejenigen Pferdebesitzetz welche Deck-
gelder aus der Stativn Namslau

restiren, werden ersucht, selbige bald

einzusendem
Stationsh"act"er.

4-5 Schock

Lang-Ekel!
W �Bäumen Gottgi�. Bastfisch,

orzen or .



�nden andauernde Beschäftigung bei

Otto Koth,
Maurermeister in Namlau.

Meldungen nehmen auch meine Poliere auf den verschiedenen Bauten an.

Brukhbätider
bester Konstruktion, in allen Formen und Größen werd
Falle entsprechend, geliefert. »
"a·rgacin aus Mont bei Fiume  Oesterreich! schreibt:

meiner vollstiind Zufriedenheit aufgefallen.

en, auch auf briefliche Bestellung jedem einzelnen
Broschüre: Die Unterleibsbrüche und ihre Heilung gratis

»Die gesandte Bandage ist ein Meisterst
Dieselbe sitzt ausgezeichnet, macht mir keine Beschwerden und

Professor
iick und zu

hält den Bruch, trotz seiner Größe, vollkommen zurück. Jch bin Jhnen um so mehr verpflichtet, da ich
früher nie ein Band erhalten konnte, welches eine Znrückhaltung bewirkte!Llnnahme von Bandagen-Be- I-:«�sz«
stellnngeii in » Hotel Hoffmann b. Centr.-Bhos. am 4. jeden Monats von 8 Uhr Vorm.
bis 7 Uhr Nachnn

SIEBEL-»« »�  -- «· · ·"

Man adressire: An die Heilanftalt für Bruchleiden in Stuttgart, Alleenstn 11.  «

Zwangsv
Dienstag, den l8. Juni 1889

Vormittags 9 Uhr
werde in Remiszowka vor dem Dyla�schen

G«"«th«lk"e 1 Butten,
2 Kuhkälber und

1 birkenen Glasschrank
gegen sofortige Bezahlung versteigern

Elsner,
Gerichtsvollzieher in l empen.

Nieine Geskipäftsriiume
befinden sich von jetzt ab 

Becherfeith
NrO 2 r varterre.

Vssslsssss schneller,
dlieklitsanmali n. Natur.

Der Verkauf von ganz trockenem

Grleik u. Licferniscyeilliolz
im xarslrcvier PllllL-M�PßhWilZ

wird fortgesetzt. "
n!"  �f-u "o«·«««

· ·� Gefuche n.Angebote, ««
Capltdl- Vcrpachtnngeli und
Pachtgcfitcljc werden am besten und billigsten
durch zweckentsprechend abgefaßte Annoncen in die
auf Grund langjähriger Erfahrung geeignetsten
Blätter« vermittelt von der AnnoiiceipExpedition von

Rudolf Messe,
Breslau, Ohlauerstraße 85.

ZcitungeLKatalog gratis.

H verbesserte 1

I- llkiginalJllteekscliwelelseike =
v. Bergmann & ca» Berlin u. Frankf. a./M.

garantirt nur weiss schäumend und nicht schmutzend,
anerkannt vorzüglichstes altbewährtes Mittel gegen
alle Hautunreinigkeiten, Finnen, Flechten, rathe
Flecken etc. Vorräth. ei Stück 50 Pf. nur in der
Adler-Apotheke M. Weber.

»  �ng Faß»
50er Opiritus

hat zum Riittwoch den 19. Juni noch abzu-

Ist« Dom. Giesdorl.

Koenigs Goursbuch
Juni-f-Juli 

0. 0pitz.
xwfkage 352,000z das verbreitetste alter deutschen

Zdkätter überhaupt; außerdem erscheinen Aeherfelzungen
in zwölf fremden Hpraihem

s Die Niodenwelt Jllustrirte Zei-
Kg tung für Toilette nnd Handarbeitem
If« Monatlich zwei Nummern. Preis

vierteljährlich Mk. 1.25. Jährlich
erfcheinen:

24 Nummern mit Toiletten nnd Hand-
arbeiten, enthaltend gegen 2000 Ab-
bildungen mit Beschreibung, welche
das ganze Gebiet der Garderobe und
Leibwäsche für Damen, Niiidcheii und
Knaben, wie für das zartere Kindes-

P  « alter umfassen, ebenso die Leibwäsche
für Herren und die Bett- und Tischnnische &c» wie die
Handarbeiteix in ihrem ganzen Umfange.

12 Veilagen mit etwa 200 Schnittmtisterii für alle Gegen-
stände der Garderobe und etwa 400 IJiltster-Vorzeichuun-
gen für Weiß- und Buntstickerei, Eliamenssplshiffreii »2c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch-
Handlungen und Postanstalten � Probeöjiiiiiiiiierii gra-
tis und franco durch die Expeditiom Berlin W, �Bote:
damer Str. 38; Wien I, Operngasse 3.

emp�ehlt
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Wrau lelimonaclenss
Kritik-uns

geben in Wasser gelöst ein erfrifchendes
wohlfchmeckendes  Getränk � Ferner
empfehle

Fa. Geliirggyjmtieersyruia
Gitronenfaftgirausepulner

Oscar Tietze,
©erutuniu=®rogerie.

G� OO

Großer jliloliel-illertiauf.
 l rotlpbraunes Nuszbaumsopha
mit 2 Sesselm l Tisch, 4 Stiihle,
l Vertikow, l Gbi�onntiere, Alles
fast neu, 2 Bettstellen höchst elegant mit
Niatratzen u. Keilkissem l Kleider-
sein-sank, l Wiege, l Speisesxhraiils
l Waschtifkcd l sehr gute Niasehina
sowie noch verschiedene andere Haus-
und Wirthschafts-Geräthe stehen zum
baldigeu Verkauf bei

G. Babatz,
Klosterstraße 36.

O« O O O O O-O:O,-O O-.O«O OQO O O OT-O«O OJO O"O O

Einer giitigen xieactituag «
empfehle ich mein in allen Holzarten

großes Lager
ferner gäioöels
» sowie auch

Mobel ordman Genres
Ferner habe ich mein Magazin mit

llitntlerntöbeltu Spiegeln, Musiker:
Waaren, stiegen

aller Gattungen ausgerüstet und ist es
mir möglich, jedem Wunsche in dieser Rich-
tung dienen zu können.

Ekllsl Pnstrach.
vis-ä-vis der Buchdruclerei. »
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Ein Graus-Mira
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von 5��10 Mor-
gen wird zu kaufen

g esu ch t. Briefe mit genauer Angabe des« Preises und
der Beschaffenheit an Heu. Bial, ßtrn�abt, Kr. Oele.

Weste Gestalt-Skalen
mit Garantie empfiehlt billigst

Ludwig Siedner.
R i n g.

I&#39; Originelle Neuheit. K

Xiclele 8elIroeincken,
Getlnltlspiel für Groß und Klein,

anßerordentliklj belustigetcd Und unterljaktenin
Zu haben im

10- u. öo-Pig. Karat-
m. 9 lfinaläauersfraße Ein. 9.

C« TECHNIC UM .
MITTWEIDA �  haben!:

 Haschinenbauscbule. c

- Ijikeete deutsche Postdampfsdij�ahrt
von H a m b u s- g

« jeden Ilttwooh und Sonntag,
vonHavre nach Hewyork

Jeden Dienstag,
vonstethn nach Hewyork

alle 14 Tage,
von Hamburg nach Wesllndlen

monatlich 4 mal,
von Hamburg nachMEXIGO

monatlich 1 mal.
Die Post-Dampfschi�e  Gesellschaft bieten bei aus�

gezeicnneter Verp�egung, vorzughche Reisegelegenheit sowohlfür Gaiuts- wie 7 « « « · f� »« u.
Nähere Auskunft ertheilt No. 730·
Wllh. Mahler, Berlin N, lnvahdenstr. 121

nach Newport 

Stljlasser
können sofort antreten.

Geb. Schiereck,
Maschinenbau-Anstalt, Illampffcljneidetniihle

Namslau.

FÜR TAUBE.
Eine Person, welche durch ein einfaches Mittel

von 23jähriger Taubheit und Ohrengeräuschen geheilt
wurde, ist bereit, eine Beschreibung� desselben in deut-
scher Sprache allen Ansuchern gratis zu übersenden.
Adn: J. H. NICHOLSON, Wien 1X., Kolingasse 4.



ei
finden dauernde und lohnende Veschäftignng bei hohem Loh

Friedrich

284 -���-

tiikhtige Niaurerpoliere
40 tiikhtige Maurer ««i; ---- « JsFUY»»Is«-»»-i!

Kirchhof,
Maurermeifter.

Großer Ausverkauf.
Veränderuugshalber verkaufe ich mein sämmtliches

Stabeisew und EifenkurzwaarewLager
von jetzt ab zmn Selbftkoftenpreifa

Reichthah im Mai 1889. Robert Wreschniok sen.
Sonnabend als den 22. d. M.

Nachmittag 4 Uhr
wird die Fleischerinnnng das

Johanniquartal
im Schlachthofe abhalten. Prüfungsaw
meldnngen werden bis Niittwoch den 19.

d. Mk. erbeten. 
Der Vorstand.

Das Betreten der sämmtlichen,
eigenmächtig und widerrechtlich getretenen
Fußwege iiber die herrschaftliche
Dominialwiefe zu Hönigerm welche
vom Hirtenhatise von Eckersdorf bis an die
Grenze des Stellenbesitzers Kynast zu Hö-
nigern reicht, wird hiermit untersagt,
und werden Zuwiderhandelnde mit 3 Mk.
bestraft.

Hönigerm den 4. Juni 1889.

Der Gntsvorftand 
Simolick.

Verloren
wurde am 2. Feiertage von der evangelischen
Kirche aus auf her Klosterstraße

emArmbanoGmailInGoldgefaht
mit Inschrift: Souvenir de Gastein.

Finder wird ersucht, dasselbe gegen Belohnung
bei Kaufm. Freyer abzugeben. Vor Ankauf
wird gewarnt.

Am 10. d. M. ist an der Haselbachsschen
Brauerei ein Tuch gefunden worden. Abzu-
holen ist dasselbe gegen Erstattung der Kosten bei

Gottfried Günther, Maurer in Grüneiche

Jn meinem Vorderhause ist eine Wohnung,
bestehend aus 2 Stuben und Küche, zu vermiethen.

P. Rädlen

Engl. Reises-Heringe
Ileitttsioellimfgisiiizzttetn

· Süchtige
Zimmerleute

finden andanernde Beschäftigung bei

Zimmermeilier Garl KPiOkG.
Für meine Schneidemühle suche noch

einige fleißige

IF« Arbeiter. �M «
Carl Kricke.

Concert-Anzeige.
Grä�icherBrauerei-Garten Grambschütz.

Sonntag den 16. Juni 1889:
tGroßes

Trompetecpclconcert 
non ihn; Ranislaoer siatlbdtiopellesg

unter Leitung
m Stadkgiapellmeisterø Herrn Louis Barasch.

Anfang Nachmittag 1/25 Uhr.
Entröe 25 Pfg. ä Person.

Nach beendetem Concert

Tanz-Kränzkhen.
Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein

Slebenhaal�, förauermeifter.
NB. Bei ungünstiger Witterung findet das

Concert im Saale statt.




